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48. Jahrgang, Nr. 43 vom 23.10.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
sicher habt Ihr / haben Sie den Medien die steigenden Zahlen der 
Corona-Neuinfektionen entnommen. Das Virus, dass unser privates 
und öffentliches Leben seit dem März dieses Jahres bestimmt, wird 
uns auch in naher Zukunft beschäftigen. 
Wir müssen die Entwicklungen im Auge behalten und ihnen mit ge-
zielten Maßnahmen begegnen. 
Der Kreis Euskirchen, dessen 7-Tages-Inzidenz nun auch bei über 
35 liegt, hat deshalb per Allgemeinverfügung erlassen, dass in den 
Straßen, in denen aufgrund der räumlichen Enge oder aufgrund der hohen Besucherfre-
quenz die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, ab sofort eine Pflicht zu Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht. Diese Straßen sind im Einzelnen: Werther 
Straße – Entenmarkt – Markt – Marktstraße – Fibergasse – Orchheimer Straße und Trierer 
Straße 1-17. 
Anstelle einer pauschalen Maskenpflicht für den gesamten Kernstadtbereich innerhalb der 
Stadtmauern wurde eine Abwägung getroffen. Ich bin mir bewusst, dass es nicht angenehm 
ist, nun auch im Freien an bestimmten Orten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen zu sol-
len. Aber die Maßnahme ist geeignet, mit dazu beizutragen, die Rate von 35 Neuinfektio-
nen auf 100.000 Einwohner (das ist die oben genannte Inzidenz) wieder zurück zu führen. 
Wir haben alle noch den Lockdown im Frühjahr in Erinnerung – deshalb wollen wir gemein-
sam alles dafür tun, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Dabei möchte ich vermeiden, 
Angst zu schüren. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ich setze darauf, dass die Bür-
gerinnen und Bürger der Stadt Bad Münstereifel mündige Bürger sind, die wissen, dass 
man ein Problem nicht löst, indem man vor ihm die Augen verschließt. 
Der Lockdown im Frühjahr hat vor allem die Schülerinnen und Schüler getroffen. Wir haben 
erlebt, dass Home Schooling nur die Lösung 1-B sein kann. Auch dies ist ein wichtiger 
Grund dafür, einen zweiten Lockdown möglichst abzuwehren. Wenn in der kommenden 
Woche der Unterricht wieder beginnt, dann braucht unsere Gesellschaft auch das Verant-
wortungsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler. Ich habe bereits festgestellt, dass 
Schülerinnen und Schüler freiwillig auch im Unterricht Mund-Nasen-Bedeckungen tragen, 
wo dies noch nicht Pflicht wäre. Das spricht für ihre Aufgeschlossenheit und ihre soziale 
Kompetenz. Verantwortungsbewusstes und bedachtes Handeln bringen uns gemeinsam 
weiter. Jetzt sind Geduld und Augenmaß aber auch Toleranz gefragt. 
Diese Toleranz benötigen wir auch sonst im Alltag, sei es beim Einkauf oder beim Restau-
rantbesuch. Begegnen Sie einem Menschen, der vielleicht nur vergessen hat, seine Mund-
Nasen-Bedeckung ordnungsgemäß anzulegen, statt mit Aggressivität doch erst einmal mit 
Nachsicht. Als mündige Bürgerinnen und Bürger wissen wir alle, worauf es jetzt ankommt.  
Den Schülerinnen und Schülern wünsche ich in dem Sinne einen guten Schulstart. 
Ich möchte Ihnen Mut machen. Gleichzeitig appelliere ich an Ihre Geduld und Ihre Zuver-
sicht. Gemeinsam können wir den Trend wenden! 
Bleiben sie gesund! 
  
Ihre / Eure Bürgermeisterin 

 
Sabine Preiser-Marian 
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Öffentliche  
Bekanntmachung  
 
Jagdgenossenschaft 
Bad Münstereifel-Arloff 
- Der Vorsitzende - 
 
B e k a n n t m a c h u n g  
 
Hiermit lade ich zur 49. Sitzung der 
Jagdgenossenschaft Bad Münstereifel- 
Arloff am  
 
Mittwoch, 04.11.2020, 20:00 Uhr 
 
in die Gaststätte „Hubertusschänke“ in  
Bad Münstereifel-Arloff freundlich ein. 
 
Tagesordnung: 
 
1.  Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einladung 
2.  Genehmigung der Niederschrift 

über die 48. Sitzung am 
22.03.2019 

3. Prüfung der Jahresrechnung 2019 
4. Entlastungserteilung für das Rech-

nungsjahr 2019 
5. Bestellung von zwei Rechnungs-

prüfern  
6. Haushaltsplan 2020 
7. Neuverpachtung / Weiterverpach-

tung 
8. Verschiedenes  
  
 
Die Vorgaben der Coronaschutzverord-
nung sind zu beachten, es besteht Mas-
kenpflicht beim Betreten der Gaststätte! 
 
Der Vorsitzende 
gez. Hermann-Josef Sievernich 
 
Bad Münstereifel, den 16.10.2020 
______________________________ 
Ende der öffentlichen Bekanntmachungen 

7-Tages-Inzidenz über 
35 pro 100.000 im 
Kreis Euskirchen 
 
Am 19.10.2020 lag die 7-Tages-Inzidenz 
im Kreis Euskirchen bei 35,6. Aus die-
sem Grund hat der Krisenstab des Krei-
ses Euskirchen unter der Leitung des 
Landrates Günter Rosenke für den Kreis 
Euskirchen die Gefährdungsstufe 1 er-
klärt. Deshalb greifen ab sofort die dafür 
landesweit vorgesehenen Regelungen 
aus § 15a Abs. 3 Coronaschutzverord-
nung: 
 
§ 15a 
Regionale Anpassung an das Infekti-
onsgeschehen 
… 
(3) Mit der Feststellung der Gefähr-
dungsstufe 1 treten in den jeweiligen 
Kommunen die folgenden Regelungen 
in Kraft:  
1. Veranstaltungen und Versammlungen 
im Sinne der §§ 4, 6, 7, 8, 9 und 13 so-
wie Kongresse mit mehr als 1.000 Per-
sonen sind unzulässig,  
2. abweichend von § 13 Absatz 5 Satz 2 
dürfen ab dem 19. Oktober 2020 an 
Festen höchstens 25 Personen teilneh-
men,  
3. abweichend von § 2 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1, 1a und 3a besteht die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung auch am Sitz- oder Steh-
platz in geschlossenen Räumlichkeiten 
bei Konzerten und Aufführungen und 
sonstigen Veranstaltungen und Ver-
sammlungen nach § 13 Absatz 1 und 2, 
soweit dies nicht mit der Tätigkeit (zum 
Beispiel als Moderator, Vortragender) 
unvereinbar ist, sowie als Zuschauer 
von Sportveranstaltungen,  
4. abweichend von § 2b Absatz 1, § 6 
Absatz 2, § 7 Absatz 1, § 8 Absatz 1, § 
10 Absatz 6 und § 13 Absatz 1 darf das 
Erfordernis eines Mindestabstands von 
1,5 Metern zwischen Personen, die nicht 
zu den in § 1 Absatz 2 genannten Grup-
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pen gehören, nicht durch die Sicherstel-
lung der qualifizierten Rückverfolgbar-
keit nach § 2a Absatz 2 ersetzt werden,  
5. die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung in öffentlichen Außen-
bereichen, in denen regelmäßig eine 
Unterschreitung des Mindestabstands 
zu erwarten ist (z.B. stark frequentierte 
Fußgängerzonen); die entsprechenden 
Bereiche sind in der Allgemeinverfügung 
nach Absatz 2 festzulegen. 
 
Demnach gilt für Bad Münstereifel ab 
sofort in den Verkehrsbereichen  

- Werther Straße 
- Entenmarkt 
- Markt 
- Marktstraße 
- Fibergasse 
- Orchheimer Straße 

und 
- Trierer Straße 1-17, 

 
die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung im öffentlichen Au-
ßenbereich. 
 
 

Kostenlose Melde App 
für Gastronomie, Ver-
anstaltungen, Freizeit- 
und Kultureinrichtun-
gen und Vereine in der 
Eifel 
 
Die Eifel Tourismus GmbH bietet eine 
digitale Lösung für die Umsetzung des 
Corona Hygienekonzeptes an. 
 
Neben der einzuhaltenden Hygie-
nemaßnahme ist besonders die Doku-
mentation für Viele mit großem Aufwand 
und viel Papier verbunden. In der Gast-
ronomie und Hotellerie sowie bei Veran-
staltungen müssen die Gäste mit ihren 
Kontaktdaten erfasst werden. Hierbei 
gelten folgende Regeln: 

 Die Daten müssen 30 Tage nach-
gehalten werden.  

 Auf Anfrage des Gesundheitsam-
tes müssen die Daten zeitnah 
übermittelt werden können. 

 Aktuell erfolgt die Pflege vornehm-
lich auf Basis von „Zettelwirt-
schaft“. Dies ist hygienisch frag-
würdig und ein großer Organisati-
onsaufwand.  

 Weiterhin sind die Regelungen zur 
Datenspeicherung im Sinne des 
DS-GVO selten einzuhalten. 

 
Aus diesen Gründen hat die Eifel Tou-
rismus GmbH eine Gäste- / Besucher 
Melde App entwickelt, um diese Doku-
mentationspflicht zu digitalisieren. 
 
Die Vorteile dieser App zur Kontaktda-
tenerfassung sind dabei die Folgenden: 
 
 
 In nur 5 Minuten einsatzbereit 
 100% kontaktlose Erfassung 
 Schneller Export der Daten für das 

Gesundheitsamt 
 Datenspeicherung in Deutschland  
 Vollautomatisches Löschen der Da-

ten  
 Automatisch generierter QR-Code  
 Individuelle Begrenzung der Zu-

schauerzahlen 
 Check In in Deutsch und Englisch 

möglich 
 Erleichtert die Datenerhebung und -

speicherung 
 Ist DSGVO-Konform 
 Verringert den Organisationsauf-

wand 
 Schont die Umwelt 

 
Mehr Informationen zur App finden 
Sie unter: 
tourismus.eifel.info/inhalte/meldeapp-eifel/ 
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Informationen für  
Gewerbetreibende 
 
Die Stadt hat in verschiedenen Veröf-
fentlichungen auf Möglichkeiten hinge-
wiesen, betroffene Branchen bei der 
wirtschaftlichen Überbrückung der Pan-
demie zu unterstützen. Dies betrifft ins-
besondere die Absenkung der Gewer-
besteuer-Vorauszahlungen, Zahlungs-
aufschub oder auch die Stundung von 
Abgabenforderungen. Viele Betriebe 
haben von diesen Optionen bereits Ge-
brauch gemacht. 
   
Diese vorübergehenden Hilfestellungen 
für Unternehmen und Gewerbebetriebe 
basieren auf einer entsprechenden Er-
lasslage für die Finanzbehörden, sind 
aber zu unterscheiden von einem 
(Teil-)Verzicht auf Hauptforderungen 
aus betrieblichen Abgabenarten (z. B. 
Fremdenverkehrsbeitrag, Sondernut-
zungsgebühr, Kurtaxe, Gewerbesteuer), 
die aufgrund einer öffentlich-rechtlichen 
Ermächtigungsgrundlage (Gesetz, Ver-
ordnung, Satzung) zu erheben sind. In 
diesen Fällen sind weitere Aspekte zu 
berücksichtigen: 
 
Abgabenrechtlich können Hauptforde-
rungen aus den oben genannten Abga-
bearten) ganz oder teilweise erlassen 
werden. Das setzt voraus, dass die Vo-
raussetzungen für einen Erlass nach § 
227 AO in jedem Einzelfall erfüllt sind 
und der Betroffene den Nachweis für 
das Vorliegen einer Unbilligkeit (Härte-
fall) erbringt.  
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Rei-
denbach telefonisch unter 02253-
505103 sowie per E-Mail unter 
k.reidenbach@bad-muenstereifel.de 
gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 

Bürgersprechstunde 
und Infoveranstaltung 
für Neuzugezogene 
 

Im Rahmen der Bürgersprechstunde 
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Anliegen 
der Bürgermeisterin Sabine Preiser-
Marian persönlich vorzutragen. 
 

Damit diese Einzelgespräche möglich 
sind, ist eine Anmeldung erforderlich.  
Die nächsten Sprechstunden finden un-
ter Einhaltung der erforderlichen Hygie-
neschutzmaßnahmen wie folgt statt: 
 

 
Donnerstag, 5. November 2020 
in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr 
im Konferenzraum der Stadtverwaltung 
Bad Münstereifel, Eingang Zimmer 19 
 
Donnerstag, 3. Dezember 2020 
in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr 
im Pfarrheim in Schönau 
 
Zu einer Infoveranstaltung für Neuzu-
gezogene lädt die Bürgermeisterin zu 
einem persönlichen Kennenlernen ein 
und gibt einen Überblick über unsere 
Stadt. 
 
Der nächste Termin ist am: 
Donnerstag, 29. Oktober 2020 
in der Zeit von 18.00 bis 19.00 Uhr 
im Rats- und Bürgersaal, Marktstraße 
15. 
 

Anmeldung bzw. Terminabsprache 
sowohl für die Bürgersprechstunde 
als auch für die Infoveranstaltung 
wird bis zu drei Tage im Voraus an 
das Vorzimmer (Frau Ilona Nagy) der 
Bürgermeisterin, Rathaus, Marktstraße 
11, - Zimmer 19 -  02253/505-101 
erbeten. 
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Rückschnitt von priva-
ten Hecken, Sträu-
chern und Bäumen 
 
Immer wieder ist festzustellen, dass an 
Straßen sowie Fuß- und Radwegen Be-
hinderungen durch überhängende Äste 
und zu breit oder zu hochwachsende 
Hecken, Sträucher und Bäume gegeben 
sind. Mitunter sind Straßenleuchten und 
Verkehrszeichen durch privates Grün 
zugewachsen, wodurch die Verkehrssi-
cherheit und die Orientierung aller Ver-
kehrsteilnehmer beeinträchtigt wird.  
Jeder Grundstückseigentümer ist ver-
kehrssicherungspflichtig und haftet für 
Unfälle und Schäden, die durch 
Überwuchs seiner Begrünung entstehen 
können. Im Interesse der Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmer sollten daher fol-
gende Hinweise beachtet werden: 

 Hecken, Sträucher und Bäume an 
Straßen, Wegen und Plätzen soll-
ten rechtzeitig so weit zurückge-
schnitten werden, dass alle Ver-
kehrsteilnehmer den öffentlichen 
Verkehrsraum ungehindert und 
ohne Gefahr nutzen können. Ins-
besondere an Einmündungen 
und Kreuzungen sollten Pflanzen 
nicht über die Grundstücksgrenze 
hinausragen. Hier ist das soge-
nannte „Sichtdreieck“ freizuhal-
ten. Das Sichtdreieck ist das 
Sichtfeld, welches ein Verkehrs-
teilnehmer zur Verfügung hat, 
wenn er von einer Straße in eine 
andere abbiegen möchte. 

 Wenn das Grundstück an die öf-
fentliche Verkehrsfläche an-
grenzt, ist das sogenannte 
„Lichtraumprofil“ zu beachten. Die 
Anpflanzungen sollten bis zu ei-
ner Höhe von 2,50 Metern nicht 
über Rad- oder Gehwege und bis 
zu einer Höhe von 4,00 Metern 
nicht über Straßen ragen. 

 Im Bereich von Straßenleuchten 
und Verkehrszeichen muss der 

Rückschnitt so weit erfolgen, 
dass die Leuchten in ihrer Funkti-
on nicht eingeschränkt werden 
und Verkehrszeichen problemlos 
rechtzeitig erkannt werden kön-
nen. 

 Grundsätzlich sind zudem abge-
storbene Äste aus Bäumen zu 
entfernen, damit niemand von 
herunterfallendem Totholz ver-
letzt wird. 
 

Gerade jetzt, in der vegetationsfreien 
Zeit von Anfang Oktober bis Ende Feb-
ruar des Folgejahres, bietet sich die 
beste Gelegenheit, die erforderlichen 
Form- und Pflegeschnitte durchzufüh-
ren. 

 
Änderung der Öff-
nungszeiten des eifel-
bad Bad Münstereifel 
 

Ab dem 01. November ändern sich auf 
Grund schulischer Belange die Öff-
nungszeiten wie folgt: 

 

Montag bis Freitag 
 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr  
 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr Zwischenrei-

nigung 
 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr  
 
Samstag und Sonntag sowie an Fei-
ertagen 
 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr  
 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr Zwischen-

reinigung 
 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr  

 
Die Badezeit endet jeweils eine halbe 
Stunde vor Ende der Öffnungszeit. 
 
Die Tarife und Entgelte bleiben unver-
ändert, auch ein Nachzahlen ist weiter-
hin nicht möglich. 
 
Die gebuchten Zeittarife sind dringend 
einzuhalten. 
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Ablesung der Haus-
wasserzähler in 2020 
 

Im Auftrag der Stadtwerke Bad Müns-
tereifel erfolgt in der Zeit vom 
12.10.2020 bis 04.12.2020 die Ablesung 
der Hauptwasserzähler im Stadtgebiet 
Bad Münstereifel durch nebenamtliche 
Mitarbeiter. Gleichzeitig werden auch 
die angemeldeten Zwischenzähler abge-
lesen.  
 
Die von der Stadt Beauftragten sind im 
Besitz einer aktuellen Bescheinigung 
der Stadt Bad Münstereifel, die mit ei-
nem Dienstsiegel versehen ist. Sie sind 
mit Mund-Nasen-Bedeckung und Desin-
fektionsmittel ausgerüstet. 
 
Möchten Sie aufgrund der anhaltenden 
Pandemiesituation niemanden ins Haus 
lassen, so haben Sie folgende Möglich-
keiten, den Zählerstand mitzuteilen:  

a) Zählerstand auf der Internetseite 
der Stadt Bad Münstereifel  
www.bad-muenstereifel.de → 
Rathaus & Service → Bürgerser-
vice  → Zählerstandsmitteilung 
Wasserzähler eingeben. 

b) Mail an die Adresse info@bad-
muenstereifel.de, mit den Anga-
ben Verbrauchsstelle, Debitor, 
Zählerstand, Zählernummer und 
Telefonnummer, senden. 

c)   Die zugestellte Ablesekarte aus-
füllen und an die Stadt senden; 
Ablesekarte wird Ihnen vom Be-
auftragten ausgehändigt 

d) Zählerstand kann in Ausnahme-
fällen auch telefonisch bei den 
zuständigen Mitarbeiterinnen der 
Stadtwerke unter folgenden Tele-
fonnummern Frau Dederichs & 
Frau Heller (02253/505-187) so-
wie Frau Jöbges (02253/505-174) 
durchgegeben werden.   

 
 
 
 

 
 

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge   

Haus- und Straßensamm-
lung im Stadtgebiet Bad 
Münstereifel 
 
Im November, trotz Corona, führt der 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e.V. wieder seine alljährliche 
Haus- und Straßensammlung durch. An 
der Haustür erfragen ortsbekannte 
Sammler*innen die Spendenbereitschaft 
für den guten Zweck. 
 

Während das Land NRW den Pflege- 
und Erhaltungsaufwand für die mehr als 
500 Kriegsgräber in unserem Stadtge-
biet trägt, kümmert sich allein der Volks-
bund um die Errichtung und Betreuung 
deutscher Kriegsgräberstätten im Aus-
land. Die Finanzierung erfolgt  aus-
schließlich über Mitgliederbeiträge und 
Spenden. 
 

Doch der Volksbund hat mehr zu bieten 
als Erinnern, Gedenken und Gräber-
fürsorge, nämlich aktive wie zeitgemäße 
Friedensarbeit mit und für Jung und Alt. 
Obgleich Kriege in der Welt leider Alltäg-
lichkeiten sind, sollten wir nicht resignie-
ren, sondern für ein friedvolleres Mitei-
nander werben. 
 

Kriegsgräberfürsorge ist auch eine ge-
sellschaftspolitische Arbeit und sensibili-
siert zur Wachsamkeit gegenüber Vorur-
teilen, Hass und Gewalt gegen Mitmen-
schen. Sie bietet allen Gruppierungen 
unserer Gesellschaft die Möglichkeit, 
sich aktiv für Toleranz und Frieden ein-
zusetzen. 
 
Bitte unterstützen Sie den Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
durch Ihre Spende. 
 
Ihre Ortsverbandsvorsitzende  
Bürgermeisterin  
Sabine Preiser-Marian 
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Herzlichen 
Glückwunsch 
 

zum Fest der  
Diamantenen Hochzeit 
 
Am 25. Oktober 2020 begehen die Ehe-
leute Gerhard und Anna Maria Gehr-
mann, wohnhaft in Bad Münstereifel, 
Fougéresstraße, das Fest der Diaman-
tenen Hochzeit. 
 
Die Bürgermeisterin Sabine Preiser-
Marian gratuliert dem Diamanthoch-
zeitspaar, im Namen von Rat und Ver-
waltung der Stadt Bad Münstereifel, 
recht herzlich zu ihrem Ehejubiläum. 
 
 
 
 

Kunst im Rathaus 
Vernissage 
Am Donnerstag, dem 05.11.2020 um 
17:00 Uhr findet im Historischen Ratss-
aal und Rats- und Bürgersaal des Rat-
hauses, Marktstraße 11-15, die Vernis-
sage der Ausstellung „Flora und Archi-
tektur“ des Künstlers Franz Kruse statt. 
 
Bitte melden Sie sich bis zum 
03.11.2020 telefonisch bei Frau Stein, 
Tel. 02253/505-131, an, da aufgrund der 
Corona-Pandemie und der aktuell gel-
tenden Coronaschutzverordnung, nur 
eine begrenzte Personenzahl zulässig 
ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Werner-Biermann- 
Stadtbücherei 
Bad Münstereifel 
 
Die Bücherei bleibt wegen Erneuerung der 
EDV 

vom  04.11.20 – 07.11.2020 geschlossen. 

 

 

Ab dem 10.11.2020 haben wir zu den übli-
chen Zeiten wieder für unsere Kunden ge-
öffnet. 
 
Die Werner-Biermann-Stadtbücherei freut 
sich, in der ersten Novemberwoche die Er-
neuerung der Bibliothekssoftware durchzu-
führen. Das neue Programm ermöglicht  
viele Bedienungsverbesserungen und bes-
sere Onlinerecherchen für unsere Kunden. 
Möglich wird die Maßnahme durch einen 
Zuwendungsvertrag aus Mitteln des Bun-
desministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft. Die Bücherei hatte im August die 
Förderzusage aus dem Soforthilfeprogramm 
„Vor Ort für Alle – Soforthilfeprogramm für 
Bibliotheken im ländlichen Raum“ erhalten 
und freut sich, nun den Weg der Moderni-
sierung gehen zu können. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
Stadtbücherei Bad Münstereifel 
Kölner Str. 4 (am Werther Tor) 
53902 Bad Münstereifel 
(02253) 80 41 
 
Öffnungszeiten: 
Dienstag 10.00 - 18.00 Uhr 
Donnerst. 12.00 - 18.00 Uhr 
Freitag 10.00 - 13.00 Uhr 
Samstag 10.00 - 13.00 Uhr 
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DRK – Schwerpunkt-KiTa Inklusion und            
Familienzentrum Schönau 
 53902 Bad Münstereifel-Schönau, Wiesentalstraße 20 
anerkannter Bewegungskindergarten des LSB in NRW 

Tel. 02253/6522 
Fax. 02253/544437      
Mail kitaschoenau@drk-eu.de 
Kontakt und Anmeldung: Trudi Baum 
 
Elternberatung nach KES 
Dienstags von 8.00 – 13.00 Uhr 
Mittwochs von 14.00 – 16.00 Uhr 
Leitung: Frau Renate Ismar-Limito 
Frau Ismar-Limito bietet das Beratungskonzept 
KES an, welches von der Universität zu Köln 
entwickelt wurde und Eltern/Alleinerziehende bei 
Erziehungsschwierigkeiten mit Kindern bis zum 
14.Lebensjahr berät 
In Zeiten von Corona ist auch telefonische 
Beratung möglich! 
 

NEU**NEU**NEU**NEU**NEU**NEU**NEU 

“Gesund Leben Eifel” aus Bouderath: 

Selbstversorgung aus dem eigenen Garten - 
Hühnerhaltung, ist das was für mich?  
Hier geht es um wesentliche Informationen zur 
Hühnerhaltung - Ein Kurs für Erwachsene 
Leitung: Dr. agr. Daniela van Almsick 
Termin: 31.10.2020, 15 - 17 Uhr 
Veranstaltungsort: Nettersheim-Bouderath 
Kosten: 15 €  
Anmeldung: info@gesundlebeneifel.de 
oder Tel.: 02253-9269665 
Detaillierte Infos und weitere Kurse unter: 
www.gesundlebeneifel.de 
 
Dienstag,03.11.2020 von 16:30-17:30 Uhr 
Ein neuer Kurs „Babymassage“ beginnt. 
Dozentin: Kerstin Held 
Kosten für 7 Treffen: 50,00€ - die Differenz 
übernimmt das Familienzentrum 
Anmeldung im FaZe oder 02251/791184 
 
Samstag. 07.11.2020 von 9:00 – 16:30 Uhr 
Babysitterausbildung mit Diplom 
Dieser Kurs richtet sich an Personen ab 14 Jah-
ren, die Freude am Umgang mit Kindern haben. 
Kosten: 25,00 € 
 

Kooperationspartner Kindertagespflege: 
Gabriele Thien, Eschweiler, 0175-1090190 
Andreas Fuhr, Eschw.,0159-01174787 
Maria Haag, Mahlberg, 02257/1223 
Gabi Schmitz, Iversheim 02253-932814 
Nina Sadauskas, Rodert 02253-3173732 
A.Fischenich, Babysitter 02253/960228 

 

 
 
 
 
 
 

Anmeldungen und Rückfragen: 
Frau Eva-Maria Bädorf 

Tel.: 02253 8580 
Kita-bam@kirche-muenstereifel.de 

In Kooperation mit dem Kreissportbund Euskirchen: 

Psychomotorik für Familien mit Kin-
dern unter 3 Jahren 

Die Kinder können durch die Psychomotorik 
ein ganzheitliches Bild ihres Körpers entwi-
ckeln, eigene Kräfte und Fähigkeiten ken-
nenlernen und einschätzen, in einer auf 
ihren Entwicklungsstand abgestimmten 
Umgebung mit den Kräften und Fähigkeiten 
experimentieren, Selbständigkeit erlernen, 
Ängste und Hemmungen abbauen, Zu-
sammenhänge erleben und erkennen, Er-
fahrungen im Umgang mit verschiedenen 
Kindern sammeln (Sozialverhalten),ihre 
Konzentrationsfähigkeit erhöhen. 
Kursleitung: Britta Frank 
donnerstags ab 22.10.2020, 10.30-11.30 
Uhr 
Kath. Kindergarten 
St. Bartholomäus, Arloff 
 

Second-Hand: An- und Verkauf 
Wöchentlich den Anbieter wechselndes 
Angebot: 
Wo? Im Eingangsbereich bei der 

Turnhalle 
Wie? Ausstellung der Kleidung o.ä. 

im Regal,  
selbstständiger Kauf immer 
möglich,  
Bezahlung in Kasse  

Was noch? Standgebühr von 7 Euro über 
die Erzieher an den Förder-
verein 

Über die weiteren Modalitäten und bei Inte-
resse informiert Sie gerne das 
Familienzentrum 
St. Bartholomäus/ Arloff 
 

Yoga-Kurs für Frauen,  
der den Fokus auf dem Rücken und dem 
Nackenbereich hat. Der Kurs mit 8 Termi-
nen ist für alle Frauen offen, es ist keine 
Vorerfahrung nötig.  
Start: Fr. 30.10.2020, 18.00 Uhr 
Familienzentrum 
St. Chrysanthus und Daria  
Kapuzinergasse 13  
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Wochenmarkt 
Mittwochs findet vor dem St.-Michael-
Gymnasium und freitags im Bereich vor der 
Stiftskirche in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 
Uhr der Wochenmarkt statt. 
 

Notdienst  
Der ambulante ärztliche Notfalldienst NRW ist 
unter -Nr.: 116 117 (bundesweit, kosten-
frei) zu den folgenden Zeiten zu erreichen: 
Mo, Di, Do von 19.00 bis zum Folgetag 7.30 
Uhr;  
Mi, Fr von 13.00 Uhr bis zum Folgetag 7.30 
Uhr;  
Sa, So und Feiertage von 7.30 Uhr bis zum 
Folgetag 7.30 Uhr.  
 

Öffnungszeiten der Notfalldienstpraxen in 
den Krankenhäusern Euskirchen und Me-
chernich:  
Sa, So und an Feiertagen von 7.30 bis 22.00 
Uhr und Mi von 14.00 bis 22.00 Uhr.  
 

In lebensbedrohlichen Fällen wählen Sie: 112! 
 

Zahnärztlicher Notfalldienst:  
Der zahnärztliche Notfalldienst ist über die  
-Nr.: 01805/986700 (18 Ct/min) zu errei-
chen.  
 

Apotheken-Notdienst-Hotline:  
Die Apotheker Nordrhein sind über eine eige-
ne Notdienst-Hotline erreichbar. Unter der -
Nr.: 0800/0022833, vom Handy 22833 kann 
man die nächstgelegene dienstbereite Apo-
theke erfragen. Auf Wunsch wird man auch 
sofort mit der Notdienst-Apotheke verbunden.  
 

Tierärztlicher Notfalldienst:  
24./25.10. Praxis Hülsmann/Unland, Mecher-
nich-Kommern, -Tel.: 02443-6638 
 
Seelsorgerische Notfall-Nummern  
Kath. Kirche: Notfall-Handy 0171-8752562  
Ev. Kirche: Gemeindebüro 02253-6146  
 

Straßenbeleuchtung:  
RWE  0800-4112244/KEV, Kall 02441-820  
Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Bad 
Münstereifel nach Dienstschluss:  
Betriebszweige Wasser/Abwasser: 02253/505-
197  
 

TaxiBusPlus und Rollstuhl-Taxi (Linie 887)  
„Die flexible Ergänzung zum Bus“  
02441-99 45 45 45 (Festnetz-Preis)  
 
 

Ausgabe Lebensmittel der Tafel e.V.  
Tafel e.V. Bad Münstereifel-Iversheim, Mühlen-
gasse 10, Ausgabe von Lebensmitteln für Be-
rechtigte mit SGBII-(Hartz IV), Wohngeld- oder 
Asylbewerberleistungsbescheid, Rentner*innen 
mit einem Einkommen unter 1000€, immer mitt-
wochs von 12.30-14.00 Uhr, Lieferung bei Alter 
oder Behinderung nach Absprache möglich, 
Kontakt-Telefonnummer: 01525/4097220  
 

Selbsthilfegruppen  
Die Liste der Selbsthilfegruppen und deren tur-
nusmäßige Treffen finden Sie auf der Homepage 
der Stadt Bad Münstereifel unter: www.bad-
muenstereifel.de -> Leben in Bad Münstereifel -> 
Familien & Soziales -> Soziales -> Selbsthilfe-
gruppen  
Auskünfte und Ansprechpartner der Selbst-
hilfegruppen nennt Ihnen auch gerne die Infostel-
le des Rathauses unter -Nr.: 02253/5050. 
 
Schiedspersonen und Schiedsbezirke  
finden Sie auf der Homepage der Stadt Bad 
Münstereifel unter: www.bad-muenstereifel.de -> 
Rathaus & Service-> Rathaus & Bürgerinformati-
on -> Schiedspersonen  
 

Die Stadt Bad Münstereifel ist jetzt auch bei              

 Facebook und  Instagram unter „Stadt Bad 
Münstereifel“ vertreten. Wir würden uns über ein 
„Gefällt mir“ sehr freuen. Zudem wurde der Inter-
netauftritt der Stadt Bad Münstereifel neu erstellt 
und deutlich serviceorientierter. Überzeugen Sie 
sich selber unter www.bad-muenstereifel.de.  
 

Herausgeber des Amtsblattes/Kneipp-Kurier und für 
den Inhalt verantwortlich: Die Bürgermeisterin der 
Stadt Bad Münstereifel, Marktstraße 11, 53902 Bad 
Münstereifel (02253/5050). Das Amtsblatt/Kneipp-
Kurier erscheint regelmäßig einmal wöchentlich, 
und zwar freitags. Ist dies ein Feiertag, so ist der 
Erscheinungstag bereits donnerstags. „Die Gieß-
kanne“ mit dem Amtsblatt als Beilage kann von der 
Stadtverwaltung, Büro für Rat und Bürgermeisterin, 
gegen Erstattung der Portokosten (Jahresabonne-
ment 90 €, Einzelheft 2 €), bezogen werden. Dar-
über hinaus kann das Amtsblatt in zahlreichen De-
potstellen im Stadtgebiet und bei der Bürgermeiste-
rin der Stadt Bad Münstereifel, Büro für Rat und 
Bürgermeisterin, Marktstraße 11, Bad Münstereifel, 
kostenlos abgeholt werden. Die Depotstellen kön-
nen jederzeit bei vg. Dienststelle erfragt werden. 
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